
 

 

Beantwortung
 
der Interpellation 20160316, Urs Scheuss, Fraktion Grüne, «Bewilligung von 
Parkplätzen» 
 
 
Der Verfasser der vorliegenden Interpellation macht geltend, dass sich bei den in Biel umge-
setzten Projekten die Parkplatzzahlen häufig im oberen Bereich der zulässigen Bandbreite 
befinden. In diesem Zusammenhang wird der Gemeinderat gebeten, die folgenden Fragen 
zu beantworten:  
 
1. Welche Politik verfolgt die Stadt Biel bei der Bewilligung von Parkplätzen? 
 
Bei der Bewilligung eines Bauprojekts stützt sich die zuständige Behörde auf die anwendba-
ren Vorschriften (und nicht auf eine Politik). Sie kann Eigentümer rechtlich nicht dazu ver-
pflichten, Mobilitätsmassnahmen zu treffen, die über das gesetzlich erforderliche Mass hin-
ausgehen. Dabei ist insbesondere auch die zwingende Formulierung von Art. 50 Abs. 1 der 
Bauverordnung des Kantons Bern (BSG 721.1) zu beachten, welche wie folgt lautet: "Die 
Anzahl der Abstellplätze wird durch eine Bandbreite begrenzt; innerhalb dieser Bandbreite 
legt die gesuchstellende Partei die Anzahl fest." 
 
2. lnformiert die Stadt Biel die Gesuchstellenden über die Möglichkeiten, welche die Bau-

verordnung zur Reduktion der Parkplätze bietet? 
 
Die Baubewilligungsbehörde, informiert die gesuchstellenden Parteien über ihre Rechte und 
Pflichten. Sie versucht oftmals, die Projekte so zu beeinflussen, dass sie den Zielen der 
Stadt Biel im Hinblick auf die Stadtentwicklung besser entsprechen und führt dazu auch Dis-
kussionen, die über den eigentlichen Rahmen des Verfahrens hinausgehen. Jedoch verfügt 
sie hier nur über einen begrenzten Handlungsspielraum.  
 
3. Welche Unterstützung bietet die Stadt bei der Beratung und Erstellung von Mobilitäts-

konzepten für autofreies (0-0,2 ·Parkplätze pro Wohnung) und autoarmes (0,2-0,5 Park-
plätze pro Wohnung) Wohnen? 

 

Bei Bedarf verlangt die Baubewilligungsbehörde, die Vorlage eines von einem Experten er-
stellten Mobilitätskonzepts. Dieses Konzept wird dann von der zuständigen Behörde ge-
meinsam mit einem externen, erfahrenen Beauftragten überprüft.  

Die Stadt Biel verfügt im Bereich der Mobilität nicht über ein Beratungsorgan für Privatperso-
nen. Auf der Ebene der Agglomeration kann die Plattform «mobiclick» in diesem Zusam-
menhang als Vermittler zwischen Privatpersonen und Experten fungieren. 
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